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Ge#etz, betreffend die Behebung des Not#tandes 
und zum Schutze des Deut#chen Reiches. 

 
 

Gegeben am 16.04.2025, im Namen des Deut#chen Reiches 
 

In Kraft ge#etzt am 23.05.2025 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Reichstages und Bundesrathes, was folgt: 

 
 

 
Nr. 2 

 
 

§ 1. 
 

Es i#t verboten, Steuern, Zölle, #on#tige Abgaben oder Gebühren oder Geldbeträge, die als Abgaben oder Gebühren  von  
andern  als  den  nach  den  Reichsge#etzen  zu#tändigen  Stellen  gefordert  werden,  an  einen Beauftragten einer fremden 
Macht oder an eine Ka##e, Bank oder #on#tiges Geldin#titut, zu zahlen oder die Zahlung für eine fremde Macht 
anzunehmen. 
   
Fremde Macht, wie in Ab#atz eins be#timmt, #ind alle Unternehmungen die eine D-U-N-S Nummer führen mü##en, 
Nichtregierungsorgani#ationen, Parteien, Vereine, Stiftungen und Geldin#titute die der Vollverfa##ung des Deut#chen Reiches, 
#owie den originalen Reichsge#etzen zuwiderzuhandeln. 
 

§ 2. 
 

Für den Warenverkehr über die Reichsgrenzen und innerhalb des Reichsgebiets i#t es verboten,   
 1. Bei andern als den nach der Deut#chen Vollverfa##ung und deren in#titutionellen Organe    
 a) Bewilligungen (Ein- und Ausfuhrbewilligungen, Zu- und Ablaufgenehmigungen) für #ich oder andere zu 
 beantragen, #ich oder andern zu be#chaffen oder von #olchen Bewilligungen in die#em Verkehre Gebrauch machen,   
 b) aus der Ausfuhr erzielte Devi#en abzuliefern oder für #olche Stellen anzunehmen. 
  2. Waren zu liefern, wenn bekannt i#t oder den Um#tänden nach angenommen werden muß,  
       daß #ie auf Grund von Bewilligungen der in Nr. 1 a genannten Art in das Ausland oder aus dem 
        be#etzten in das unbe#etzte Reichsgebiet oder aus dem unbe#etzten in das be#etzte 
       Reichsgebiet verbracht werden #ollen.   
 3. Waren anzunehmen, wenn bekannt i#t oder den Um#tänden nach angenommen werden muß, 
       daß #ie auf Grund von Bewilligungen der in Nr. 1 a genannten Art in das Reichsgebiet oder aus 
         dem be#etzten in das unbe#etzte Reichsgebiet oder aus dem unbe#etzten in das be#etzte 
     Reichsgebiet verbracht worden #ind. 
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§ 3. 
 

Wer es unternimmt, den Vor#chriften der §§ 1 oder 2 zuwiderzuhandeln, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten be#traft. 
    
 1) Eben#o wird be#traft, wer vor#ätzlich zu einer #olchen Zuwiderhandlung auffordert,  
      anreizt oder #ich erbietet.    
 2) In be#onders #chweren Fällen i#t die Strafe, Gefängnis bis zu fünf Jahren.    
 3) Neben Gefängnis kann auf Verlu#t der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.   
 4) Neben der Freiheits#trafe i#t auf Geld#trafe zu erkennen, und zwar in den Fällen des § 1               
     Mindestens im dreifachen Wert des gezahlten Betrages, in den Fällen des § 2 Nr. 1 a, 2 und 3      
    minde#tens im dreifachen Wert der Waren, auf die #ich die #trafbare Handlung bezieht, in den 
     Fällen des § 2 Nr. 1 b minde#tens  im  dreifachen  Wert  der  Waren, aus deren Erlös  #ich  die        
    Höhe des abzuliefernden Devi#enbetrags ergab.   
 5) Bei mildernden Um#tänden oder im Falle der Fahrlässigkeit i#t auf Gefängnis bis zu einem Jahr        
      und auf Geld#trafe oder auf eine die#er Strafen zu erkennen.    
 6) Das Höch#tmaß der Geld#trafe i#t unbe#chränkt.  
  
Neben  der  Strafe  i#t in  den  Fällen  des  Abs.  1  bis  3  anzuordnen,  daß  die  Verurteilung  auf  Ko#ten  des 
Schuldigen öffentlich bekanntzumachen i#t; in den Fällen des Abs. 6 kann dies angeordnet werden. Die Art der 
Bekanntmachung wird im Urteil be#timmt. Die Bekanntmachung kann auch durch An#chlag erfolgen.  
 

§ 4. 
 

Waren und Zahlungsmittel, hin#ichtlich deren den Vor#chriften des § 2 zuwidergehandelt wird, #ind ohne Rücksicht auf 
das Vorliegen einer #trafbaren Handlung zugun#ten des Deut#chen Reichs ohne Entgelt für verfallen zu erklären. Wei#t 
der von der Be#chlagnahme Betroffene nach, daß er die Zuwiderhandlung gegen ein Verbot des § 2 weder gekannt hat noch bei 
Einziehung #orgfältiger Erkundigungen hätte kennen mü##en, #o i#t die Verfallerklärung nur gegen angeme##ene Ent#chädigung 
zulä##ig.   

Im Übrigen finden die Vor#chriften der §§ 1 und 3 der Verordnung über die Regelung der Einfuhr vom 16. Januar 1917 
(Reichsgesetzblatt 1917 S. 41 Nr. 8) ent#prechende Anwendung. 

 
§ 5. 

 

Die ober#ten Reichsbehörden #ind befugt, die örtliche Zu#tändigkeit der Gerichte abweichend von den #on#t geltenden  
ge#etzlichen  Vor#chriften  zu  regeln.  In  Angelegenheiten  von  Hoch-  und  Landesverrat  i#t  der Deut#che Gerichtshof 
zu#tändig, wenn nötig, zurückzuverfolgen bis zum 28. Oktober 1918.   

 
§ 6. 

 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

Gegeben zu Berlin, den 16. April 2025 

  
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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